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Mit Wirkung per 1. Januar 2005 hat die Eidgenös-
sische Steuerverwaltung, gestützt auf eine bundes-
rätliche Verordnung, neu auch im grenzüber-
schreitenden Verkehr zwischen einer Schweizer 
Tochtergesellschaft und ihrer ausländischen Mutter-
gesellschaft das bisher schon in der innerschweiz-
erischen Abwicklung massgebende Meldeverfahren 
zugelassen. 

Damit entfällt fortan die bisher erforderliche Zahlung 
der 35%-igen Verrechnungssteuer auf Dividenden 
zwischen einer Schweizer Tochtergesellschaft und 
ihrer ausländischen Muttergesellschaft (welche 
hernach unter entsprechenden Doppelbesteuerungs-
abkommen zurückgefordert werden konnte). 

Damit erübrigen sich nicht nur administrative 
Umtriebe, sondern es wird auch kein weiteres Kapital 
mehr in der Abwicklung der Verrechnungssteuer-
verfahren im internationalen Verkehr gebunden. 

Die per 1. Januar 2005 eingeführte Regelung stellt 
damit zweifelsohne eine weitere Attraktivitäts-
steigerung für den Unternehmensstandort Schweiz 
dar. 

23. Dezember 2004 

Hansjörg Stutzer 
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